20. JANUAR 2023 - Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 7. Mai 2020 zur Festlegung der besonderen Kriterien für die Zulassung von Fachärzten, die Inhaber der besonderen Berufsbezeichnung im Bereich medizinische Mikrobiologie sind, sowie von Praktikumsleitern und Praktikumseinrichtungen


(Belgisches Staatsblatt vom 14. April 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT


20. JANUAR 2023 - Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 7. Mai 2020 zur Festlegung der besonderen Kriterien für die Zulassung von Fachärzten, die Inhaber der besonderen Berufsbezeichnung im Bereich medizinische Mikrobiologie sind, sowie von Praktikumsleitern und Praktikumseinrichtungen


		Der Minister der Volksgesundheit,


	Aufgrund des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe, des Artikels 88 Absatz 1;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 21. April 1983 zur Festlegung der Modalitäten für die Zulassung von Fachärzten und Hausärzten, des Artikels 3 Absatz 2;

	Aufgrund des Ministeriellen Erlasses vom 7. Mai 2020 zur Festlegung der besonderen Kriterien für die Zulassung von Fachärzten, die Inhaber der besonderen Berufsbezeichnung im Bereich medizinische Mikrobiologie sind, sowie von Praktikumsleitern und Praktikumseinrichtungen;

	Aufgrund der Stellungnahme des Hohen Rates der Fachärzte und der Hausärzte vom 17. Dezember 2022;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 10. November 2022;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 72.600/2 des Staatsrates vom 19. Dezember 2022, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat,


		Erlässt:


	Artikel 1 - In Artikel 18 Absatz 1 des Ministeriellen Erlasses vom 7. Mai 2020 zur Festlegung der besonderen Kriterien für die Zulassung von Fachärzten, die Inhaber der besonderen Berufsbezeichnung im Bereich medizinische Mikrobiologie sind, sowie von Praktikumsleitern und Praktikumseinrichtungen werden zwischen den Wörtern "Bereich medizinische Mikrobiologie war" und den Wörtern ", als Facharzt für medizinische Mikrobiologie zugelassen werden" folgende Wörter eingefügt: ", nach Erhalt einer Bezeichnung der Stufe 2, wie im vorerwähnten Erlass vom 25. November 1991 erwähnt".




	Art. 2 - In denselben Erlass werden die Artikel 18/1 und 18/2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 18/1 - In Abweichung von Artikel 4 Absatz 1 Nr. 2 bis einschließlich Artikel 7 des vorliegenden Erlasses kann jeder in Artikel 4 Absatz 1 Nr. 1 des vorliegenden Erlasses erwähnte Arzt, der vor Inkrafttreten des vorliegenden Erlasses über eine besondere Berufsbezeichnung der Stufe 2 verfügt, wie erwähnt in vorerwähntem Erlass vom 25. November 1991, gegen gleichzeitige Vorlage der nachstehenden Nachweise ebenfalls als Facharzt für medizinische Mikrobiologie zugelassen werden:

	1. Nachweis über eine der medizinischen Mikrobiologie gewidmete klinische Ausbildung, die auf den Erwerb der in der Anlage zu vorliegendem Erlass aufgeführten Abschlusskompetenzen ausgerichtet ist, eine Mindestdauer von einem Jahr in Vollzeit hat und nach Erhalt der Bezeichnung der Stufe 2 und vor dem 1. August 2021 absolviert wird,

	2. Nachweis über die in der Anlage zu vorliegendem Erlass aufgeführten, bereits erworbenen Abschlusskompetenzen.

	Wurden noch nicht alle in der Anlage zu vorliegendem Erlass aufgeführten Abschlusskompetenzen erworben, kann die zuständige Zulassungskommission einen Ausgleichspraktikumsplan vorschlagen, der zum Erhalt der Bezeichnung "Facharzt für medizinische Mikrobiologie" führt.

	Art. 18/2 - Die in den Artikeln 18 und 18/1 erwähnte Zulassung muss spätestens am 1. September 2023 bei der für die Zulassung zuständigen Behörde beantragt werden."


	Brüssel, den 20. Januar 2023


Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

